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SGeht…. Nur Gemeinsam

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen
männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter.
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1. Sexualisierte Gewalt

1.1 Definition sexueller Missbrauch und sexualisierte Gewalt

„Sexueller Missbrauch von Kindern ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem Kind 
entweder gegen den Willen des Kindes vorgenommen wird oder der das Kind auf Grund 
körperlicher, seelischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich 
zustimmen kann“. Die TäterInnen nutzen eine Machtposition aus, um eigene Bedürfnisse zu 
befriedigen. Kinder sind immer in der unterlegenden Position und können nicht zustimmen. 
Auch wenn das Kind sexuellen Handlungen zustimmt, ist ein Missbrauch vollendet. Der 
sexuelle Missbrauch von Kindern findet sich im Strafgesetzbuch im §176 StGB wieder. Die 
sexuellen Handlungen, die Kinder an einem Täter, einer Täterin oder an Dritten vornehmen 
müssen sowie das Einwirken durch Kinderpornografie, zählen ebenfalls zum Missbrauch. Der
§ 174 StGB befasst sich mit dem sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen. Mit der 
Rechtsnorm werden Jugendliche unter 16 Jahre, die einer Person zur Erziehung, Ausbildung 
oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut wurden, vor sexuellen Handlungen 
geschützt. Auch Trainer und Ehrenamtler in einem Sportverein zählen zu diesem 
Personenkreis. Wenn die Jugendlichen in einem Obhut- oder Abhängigkeitsverhältnis sind, 
sind sie durch diese Norm bis zum 18. Lebensjahr geschützt. Wenn keine der genannten 
Abhängigkeiten bestehen, jedoch eine Zwangslage ausgenutzt oder Geld für sexuelle 
Handlungen bezahlt wird, schützt der §182 StGB vor dem sexuellen Missbrauch von 
Jugendlichen. In der Öffentlichkeit wird häufig von sexuellem Missbrauch oder von 
sexualisierter Gewalt gesprochen. Der Begriff „Missbrauch“ ist umstritten, da er den 
Eindruck erweckt, es gäbe einen „angemessenen Gebrauch“, also auch erlaubte sexuelle 
Handlungen an Kindern. Dieses wird jedoch lediglich von Tätern und Täterinnen behauptet. 
Eine erlaubte Sexualität mit Kindern gibt es nicht. Aus diesem Grund wird immer häufiger 
von „sexualisierter Gewalt“ gesprochen. Der Begriff „sexualisierte Gewalt“ hat sich in den 
letzten Jahren in der Fachöffentlichkeit durchgesetzt und schließt Begriffe wie „sexuellen 
Missbrauch“ und „sexuellen Übergriff“ ein. Von „Sexualisierter Gewalt“ wird immer dann 
gesprochen, wenn ein Erwachsener, ein Jugendlicher oder auch ein Kind ein Mädchen oder 
Jungen dazu benutzt, die eigenen Bedürfnisse mittels sexualisierter Gewalt auszuleben. Dies
kann gegen den Willen des Kindes und durch Worte, Gesten, Bilder oder Handlungen 
geschehen. Der Begriff „Sexualisierte Gewalt“ verdeutlicht, dass bei den Taten Sexualität 
genutzt wird, um Gewalt auszuüben.
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1.2 Signale und Anzeichen für erlebten Missbrauch

Kinder und Jugendliche sind in der Lage zwischen einer körperlichen Berührung, die einen 
freundschaftlichen und sportlichen Hintergrund hat, und einer Berührung mit sexuellem 
Zusammenhang zu differenzieren. Die erlebten Ereignisse können nicht allein verarbeitet 
werden, sie wirken auf die Kinder und Jugendlichen traumatisierend. Sie reagieren häufig 
überfordert und sind darauf angewiesen, dass die Erwachsenen Signale bei den Kindern und
Jugendlichen erkennen. Diese Signale sind häufig nicht auf den ersten Blick erkennbar und 
verlangen den Erwachsenen eine stetige Beobachtung ab, um sie wahrnehmen zu können. 
Nur selten sind Verletzungen im Genital- oder Analbereich erkennbar, die direkt auf einen 
Missbrauch hindeuten. Opfer von Gewalt haben häufig Albträume, Schlafstörungen oder 
reagieren auf Situationen auf eine extremere Weise, als es die Situation eigentlich hergibt. 
Sie haben Angst und fühlen sich hilflos und ohnmächtig. Extreme Müdigkeit, übertriebene 
Wachsamkeit, Reizbarkeit, Aggressivität oder auch sexualisiertes Verhalten könnten 
ebenfalls Signale sein. Die Kinder und Jugendlichen können sich zurückziehen, fügen sich 
selbst Verletzungen zu oder zeigen Suchttendenzen. Diese Suchttendenzen können sich 
beispielsweise in der Zu-oder Abnahme von Gewicht oder plötzlichem Drogen- und 
Alkoholkonsum widerspiegeln. Häufige geistige Abwesenheit oder auffällige 
Erinnerungslücken können ebenfalls Signale sein. Die Kinder und Jugendlichen schämen sich
und fühlen sich häufig schuldig. Oftmals haben sie von sich aus dem Täter etwas 
persönliches preisgegeben oder Nähe gesucht. Sie denken etwas falsch gemacht zu haben 
und vertrauen sich Erwachsenen nicht an. Nicht selten wird von Täterseite aus mit etwas 
gedroht, falls das Kind oder der Jugendliche etwas erzählt. Insgesamt kann weniger von 
typischen Symptomen in Verbindung mit sexualisierter Gewalt gesprochen werden.
Symptome müssen nicht unmittelbar nach dem Übergriff, sondern können deutlich später
auftreten. Jede Verhaltensänderung eines Kindes oder Jugendlichen sollte vorerst 
beobachtet und stetig hinterfragt werden.

2. Zielsetzung

Sexualisierte Gewalt kann in jedem gesellschaftlichen Bereich stattfinden, somit auch in 
Sportvereinen. Um die Kinder und Jugendlichen bestmöglich zu schützen, will die SG 
Rommerskirchen / Gilbach ihre Verantwortlichen weiter für das Thema sensibilisieren. Die 
SG will darüber aufklären, wie Signale für sexualisierte Gewalt festgestellt, wie 
Gefahrensituationen vermieden werden können und welche Handlungsstrategien im 
Konfliktfall anzuwenden sind. Im Ergebnis wünscht sich der Verein, dass bestehende 
Verdachtsfälle sexualisierter Gewalt mit den zuständigen Kinderschutzbeauftragten 
thematisiert werden. Zu Schweigen schützt nur die Verdächtigen und hilft nicht den Opfern.
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3. Risikoanalyse im Vereinssport

Der Täter sucht bei den Kindern und Jugendlichen nach Verletzlichkeit und Schwächen und
nutzt diese als Zugang. Im Sport können bestimmte Faktoren sexualisierte Gewalt 
begünstigen. In den einzelnen Sportarten gibt es verschiedene Risikofelder mit 
unterschiedlich hohem Risiko. Es sollen unterschiedliche Situationen betrachtet und das 
Risiko hinsichtlich auslösender Faktoren einer sexuellen Gefährdung von Kindern und 
Jugendlichen beurteilt werden. Bei Bedarf kann eine individuelle Risikoanalyse jeder 
einzelnen Abteilung zusammen mit der Beauftragten für Prävention vor sexualisierter 
Gewalt erarbeitet werden.

3.1 Körperkontakt

In fast allen Sportarten kommt es zu Körperkontakt zwischen den SportlerInnen oder 
zwischen TrainerInnen und SportlerInnen. Körperlicher Kontakt kann in einigen Situationen 
als Berührung mit sexuellem Hintergrund interpretiert werden oder mit Absicht erfolgen. In 
einigen Sportarten ist Körperkontakt in Form von Hilfestellung nötig, um die Sportart sicher 
ausführen zu können. Auch die durch Siege und Niederlagen ausgelösten Emotionen können
in Körperkontakt münden, beispielsweise in Form des gemeinschaftlichen Jubelns über den 
errungenen Erfolg.

3.2 Infrastruktur

Im Bereich der Infrastruktur gibt es einige Faktoren, die sexualisierte Gewalt begünstigen. In
den Sporthallen ziehen sich die Sportler meist in Umkleideräumen um. Die Duschen sind 
nicht selten ohne Trennwände, sodass mit mehreren zusammen geduscht wird. Jeder 
Sportler hat ein Handy, das er auch mit zum Sport bringt. Es gibt zudem kaum noch Handys, 
die keine integrierte Kamera besitzen. Die Benutzung von Handys in den Umkleidekabinen 
sollte unterbunden werden, um mögliches Fotografieren oder Filmen und die Verbreitung 
derer zu verhindern. Auch die Durchführung von Trainingscamps oder Mannschaftsfahrten 
bringen ein erhöhtes Risiko mit sich. Die Anreise zu den Sportstätten stellt eine weitere 
Gefährdung dar, sobald das Kind oder der Jugendliche allein mit dem potenziellen Täter 
fährt.
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3.3 Besondere Abhängigkeitsverhältnisse

Kinder und Jugendliche haben ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zu den Trainern. 
Diese beurteilen die sportlichen Leistungen und entscheiden beispielsweise darüber, ob man
in der Mannschaft eingesetzt wird oder auf die Ersatzbank muss. Angst vor negativen 
Entscheidungen kann ein wesentlicher Faktor dafür sein, dass Kinder und Jugendliche 
Belästigungen verschweigen. Beim Einzeltraining würde zudem bei einem Verdachtsfall das 
Weiterführen des Trainings gefährdet werden. Die Sportler wollen oft nicht riskieren, ihren 
sportlichen Status zu verlieren. Hierarchische Machtstrukturen im Sport erhöhen das Risiko 
des Schweigens.

3.4 Soziale Medien

Durch die sozialen Medien fällt es den Tätern leicht, privaten Kontakt zu den Kindern und 
Jugendlichen aufzunehmen. Im Umfeld vieler Sportgruppen bestehen WhatsApp-Gruppen, 
um einfacher miteinander kommunizieren zu können. Hier können die Handynummern ohne
großen Aufwand entnommen und die Kinder und Jugendlichen auch privat kontaktiert 
werden. Der Großteil der Jugendlichen ist zudem auf Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat 
und anderen Social-Media-Plattformen aktiv. Hier geben sie Informationen über sich preis 
und posten Bilder. Auch über diese Kanäle kann privater Kontakt einfach aufgenommen oder
Material gesammelt werden, mit dem sich Kinder und Jugendlich potenziell unter Druck 
setzen lassen. Durch die sozialen Medien kommt es immer häufiger zu sexuellen Nötigungen 
oder zu Verletzungen des höchstpersönlichen Lebensbereichs, indem Täter intime Bilder der 
Jugendlichen anfordern. Dieser Umstand könnte bei einem bestehendem 
Abhängigkeitsverhältnises zwischen Sportler und Trainer den Druck erhöhen, den 
Forderungen nachzukommen.

4 Konzept der SG Rommerskirchen / Gilbach zum Schutz vor sexualisierter Gewalt

4.1 Leitbild

Die SG Rommerskirchen / Gilbach ist in ihren Aktivitäten grundsätzlich offen für alle 
Menschen. Wir wollen soziale Integration bewirken, wobei die Selbstachtung und der 
Respekt vor der Würde des Menschen von großer Bedeutung sind. Wir fördern eine 
vorurteilsfreie Begegnung von Menschen im Sport, weil jeder Mensch einzigartig und 
wertvoll ist. Deshalb heißt die SG Rommerskirchen jeden Menschen herzlich willkommen. 
Der Umgang untereinander ist geprägt von Wertschätzung, Hilfsbereitschaft, Höflichkeit 
und Fair-Play. Sportliche und gesellschaftliche Regeln werden beachtet und das Handeln 
unterliegt den Grundsätzen der Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Vergebung. Wir möchten 
unseren Kindern und Jugendlichen neben dem Sport wichtige Werte mit auf ihren weiteren
Weg geben. Wir leben Gemeinschaft und leisten einen wichtigen Beitrag zur Entfaltung der
Persönlichkeit.
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4.2 Kultur der Achtsamkeit

Es gilt die Augen zu öffnen gegenüber den Gefährdungen des Sport: Sexualisierte Gewalt 
und Mobbing. Eine aktive Prävention bei Sportlern, Übungsleitern Trainern und Eltern ist 
wichtig. Dazu dient vor allem eine Kultur des Vertrauens. Grenzüberschreitungen jeglicher 
Art werden nicht toleriert. Wir möchten Kinder und Jugendliche in unserer Arbeit darin 
unterstützen, die Fähigkeit zu entwickeln, achtsam und aufmerksam zu werden. Sie sollen 
auf ihre „innere Stimme“ hören und auf ihre Intuition vertrauen können. Wir sind achtsam, 
wenn es einem Kind nicht gut geht (Kind hat Verletzungen, ist auffällig dünn oder erscheint 
ungepflegt). Zeigt ein Kind oder Jugendlicher stark veränderte Verhaltensweisen, haben wir
es im Blick und beobachten das Verhalten. Falls nötig holen wir uns die Meinung eines 
zweiten Verantwortlichen mit ein. Wir tolerieren kein abwertendes sexistisches, 
diskriminierendes und gewalttätiges Verhalten (egal ob verbal oder nonverbal).

4.3 Benennung von Ansprechpartnern

Hannah Landsch, Jan Baumann und Pfarrer Thorben Golly wurden als ehrenamtliche 
Beauftragte für die Prävention vor sexualisierter Gewalt durch den Vorstand der SG 
Rommerskirchen / Gillbach benannt. Die beiden stehen für alle Fragen zu diesem Thema für 
Vereinsmitglieder, Trainer und Ehrenamtler sowie für die Kinder und Jugendlichen und 
deren Angehörige zur Verfügung. Die Anfragen können anonym bleiben und werden in 
keinem Fall ohne das Einverständnis der kontaktierenden Person weitergegeben. Die 
Ansprechpartner sind das Verbindungsglied zwischen den betroffenen Personen oder den 
Personen, die einen Verdachtsfall feststellen und dem Vereinsvorstand. Sie stehen zudem 
mit der Fachberatungsstelle im Austausch.

4.2 Voraussetzung zur Einstellung

4.2.1 Verhaltenskodex

Alle Mitarbeiter und Ehrenamtler des Vereins unterschreiben fortan den Ehrenkodex des 
Landessportbundes Nordrhein-Westfalen. Mit der Unterschrift des Ehrenkodex verpflichten
sie sich, in Trainingseinheiten und Übungsstunden mit Kindern und Jugendlichen die 
ethischen und moralischen Grundsätze einzuhalten. 
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4.2.2 Erweitertes Führungszeugnis

Am 1.Mai 2010 wurden durch die §§ 30 a und 31 des Bundeszentralregisters (BZRG) das
„erweiterte Führungszeugnis“ eingeführt. Dieses kann Personen ab 14 Jahren ausgestellt 
werden, die beruflich, ehrenamtlich oder in sonstiger Weise mit Kindern oder Jugendlichen 
arbeiten oder zukünftig arbeiten wollen. Der § 72a SGB VIII verpflichtet bisher nur Träger der
öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe zur Vorlage. Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe 
(hierunter fallen auch die Sportvereine) unterliegen keiner Rechtspflicht, sich ein erweitertes
Führungszeugnis vorlegen zu lassen. Dies wird lediglich empfohlen. Vereinbarungen darüber 
können zwischen den Sportvereinen und Kommunen (Jugendamt) oder Schulen geschlossen 
werden. Das erweiterte Führungszeugnis soll regelmäßig vorgelegt werden. Bei der SG 
Rommerskirchen / Gilbach erfolgt die Vorlage alle fünf Jahre. Bei der Vorlage darf das 
Führungszeugnis nicht älter als drei Monate sein. Das Original wird durch den Vorstand 
eingesehen und die Einsichtnahme dokumentiert. Es muss nicht zwingend archiviert werden.
Der Datenschutz muss beachtet werden. Beantragt wird das Führungszeugnis gegen Vorlage 
des Personalausweises bei der Gemeinde Rommerskirchen oder der zuständigen 
Meldebehörde. Es wird an die private Adresse des Antragstellers geschickt. Die SG stellt ein 
Formular aus, dass die betreffende Person im Kinder- und Jugendbereich tätig ist, sodass 
dem Antragssteller keine Kosten entstehen. Darüber hinaus könnte eine schriftliche 
Erlaubnis eingeholt werden, um ggf. beim vorherigen Verein Erkundigungen über potenzielle
Vorfälle einzuholen. Hintergrund ist, dass im erweiterten Führungszeugnis nur die 
Verurteilungen wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und wegen 
Verbreitung, des Erwerbs oder des Besitzes kinderpornografischer Schriften nach §184b 
StGB enthalten sind. Alle durch das Gericht eingestellten Fälle wie z.B. Freispruch aufgrund 
der niedrigen Beweislage werden im erweiterten Führungszeugnis nicht aufgeführt. Der 
Unterschied zwischen dem einfachen und dem erweiterten Führungszeugnis besteht darin, 
dass im erweiterten Führungszeugnis auch Jugendstraftaten aufgeführt werden.

4.3 Fortbildung und Zusammenarbeit mit Fachberatungsstellen

Die SG Rommerskirchen / Gilbach hat zwei Ansprechpartner für die Prävention vor 
Missbrauch bestimmt, die Kontakt zu allen Trainern und Ehrenamtlern des Vereins halten 
und sich mit diesen regelmäßig austauschen. Ziel ist es, unser Team regelmäßig für dieses 
Thema zu sensibilisieren und zu schulen. 
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F  achberatungsstellen  

Ambulanz für Kinderschutz AKS
Preußenstr. 84
41464 Neuss
Telefon: 02131-980194

 Diözesanverbandes Köln e.V.
Nicolas Niermann
Am Kielshof 2
51105 Köln
Telefon: 02219980840

Zartbitter Köln e.V.
Kontakt- und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen
Sachsenring 2 – 4, 50677 Köln
Telefon: 0221 – 31 20 55
info@zartbitter.de  

LOBBY FÜR MÄDCHEN e.V.
Fridolinstraße 14
50823 Köln
Telefon: 0221-45 35 56 50
info@lobby-fuer-maedchen.de
www.lobby-fuer-maedchen.de

Beschwerdeverfahren

Die Strukturen im Sportverein sollten allen transparent gemacht werden. Zuständigkeiten 
und Verantwortungsbereiche sollten vom Vorstand über Übungsleitungen bis hin zu allen 
Mitgliedern eindeutig geklärt sein und offen kommuniziert werden. Die Aufgaben, aber auch
die Grenzen sollten nach innen und außen transparent sein. An der Vereinsstruktur können 
sich alle Trainer und Mitglieder orientieren, was die Kontaktaufnahme erleichtern und 
Hemmschwellen reduzieren soll.

mailto:info@lobby-fuer-maedchen.de
mailto:info@zartbitter.de
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Verhaltenscodex

1. Niemand wird zu einer Übung oder Haltung gezwungen.

2. Wir beobachten die Reaktionen unseres Gegenübers auf Körperkontakt und 
reagieren darauf. Körperliche Kontakte zu den Kindern und Jugendlichen im Training
auch zum Trösten in den Arm nehmen oder zum Mut machen, müssen von den 
Kindern erwünscht und gewollt sein. Die Handlungen dürfen das pädagogische Maß 
nicht überschreiten.

3. Die Trainer duschen nicht mit den Kindern und Jugendlichen.

4. In gemischten Mannschaften haben die Mädchen die Möglichkeit, sich in separaten 
Räumlichkeiten umzuziehen.

5. Die Umkleidekabinen der Minderjährigen werden grundsätzlich nicht durch einzelne 
Erwachsene (Trainer oder Eltern) betreten. Sollte ein Betreten erforderlich sein, sollte
es durch eine gleichgeschlechtliche Person sein, die die Regel „Erst Anklopfen und die
Kinder bitten sich etwas überzuziehen“ beachtet. Optimal sollte die Umkleidekabine 
zu zweit betreten werden (Vier-Augen-Prinzip). Ausgenommen sind Sportangebote, 
in denen Eltern ihren Kindern notwendigerweise beim Umkleiden helfen müssen.

6. Keine Mitnahme von einzelnen Kindern im PKW der Trainer zum Training oder Spiel.

7. In Übungsgruppen mit kleineren Kindern werden die Toilettengänge von Eltern
begleitet.

8. Vereinsfahrten werden immer von mind. zwei Personen (geschlechterdifferent)
betreut. Dies können auch Eltern sein.

9. Übernachtungen: Kinder und Jugendliche übernachten getrennt von den Betreuern,
Übungsleitern und Trainern.

10. Auch bei besonderen Erfolgen von einzelnen Kindern werden durch die Trainer keine
Geschenke gemacht, die nicht mit mindestens einem weiteren Trainer vereinbart 
sind.

11. Transparenz der Regelungen: Wird von einer Regel abgewichen, ist dies mit 
mindestens einem Trainer abzusprechen. Dabei sind die Gründe kritisch zu 
diskutieren.

12. Die Regel für die Kinder und Jugendlichen untereinander lautet: „Ich tue keinem
anderen etwas, was ich auch nicht will, dass mir angetan wird.“
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Wenn ein Kind oder Jugendlicher von Grenzüberschreitungen, Übergriffen oder 
sexualisierter Gewalt berichtet, Vermutungen oder einen konkreten Verdacht äußert,
halte dich an folgende Schritte:

Zuhören und ernst nehmen

Höre aufmerksam zu. Signalisiere, dass es okay ist, über das Erlebte zu sprechen. Es kann
sein, dass Dir zunächst nur ein kleiner Teil erzählt wird. Akzeptiere, wenn der Betroffene
nicht weiter sprechen will. Glaube ihm und nimm ihn ernst. Spiele nichts herunter.
Versichere, dass er keine Schuld an dem Erlebten hat.

Weiteres Vorgehen mit dem Betroffenen klären

Behandle das Gespräch vertraulich, aber mache deutlich, dass Du Unterstützung und Rat
holen wirst. Beziehe ihn altersgemessen mit ein und informiere ihn über Dein weiteres 
Vorgehen. Entscheide nichts über den Kopf des Betroffenen. Dokumentiere den 
Sachverhalt und wende Dich an die Präventionsbeauftragten.
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